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Anna Sporrer 

Die österreichische Gleichbehandlungskommission 

1. Entwicklung 
des Gleichbehandlungsgesetzes 1 

In Österreich beruht das Arbeitsrecht- und somit 
auch das Gleichbehandlungsrecht - nicht auf einer 
einheitlichen Rechtsgrundlage, sondern ist einerseits 
dem Recht für den öffentlichen Dienst und anderer­
seits dem für die Privatwirtschaft zugeordnet. 2 Dieser 
Beitrag bezieht sich nur auf das Gleichbehandlungs­
gesetz für die Privatwirtschaft. 

Die Entwicklung des Gleichbehandlungsgesetzes 
1979 wurde stark von den Konventionen 100 und 
111 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
und dem Berichtssystem der IAO beeinflußt. In den 
Jahren 1975 und 1977 hat das IAO-Expertenkomitee 
festgestellt, daß die österreichischen Kollektivverträ­
ge Generalklauseln und Regelungen enthielten, die 
mit dem Grundsatz der Entgeltgleichheit nicht im 
Einklang standen. In der Folge wurde nach dreijäh­
riger Vorbereitungsarbeit das Gleichbehandlungsge­
setz auf der Grundlage eines Initiativantrages des 
Parlamentes verabschiedet und trat 1979 in Kraft. Es 
wurde in den Jahren 1985, 1990, 1992 und 1998 
novelliert. 

Obwohl der erste Vorschlag als allgemeines Anci­
Diskriminierungsgesetz konzipiert war (Anwendung 
auf verschiedene Gruppen diskriminierter Personen 
und auf alle Formen von Diskriminierungen am Ar­
beitsplatz), wurde die Stammfassung des Gleichbe­
handlungsgesetzes (GleichbG) auf die Lohngleich­
heit zwischen Frauen und Männern beschränkt. Die 
erste Novelle zum GleichbG im Jahr 1985 erweiterte 
den Anwendungsbereich des Diskriminierungs­
schutzes auf die berufliche Ausbildung und veranker­
te erstmals das Prinzip der geschlechtsneutralen Stel­
lenausschreibung. Mit der zweiten Novelle zum 
GleichbG im Jahr 1990 wurde Diskriminierungs­
schutz maßgeblich ausgedehnt: Seitdem bezieht sich 
das Verbot der Diskriminierung aufgrund des Ge­
schlechtes auf die Begründung des Arbeitsverhältnis-

Dieser Beiuag fußt auf einem Vortrag, den die Autorin bei 
der Konferenz über vergleichendes Anti-Diskriminierungs­
recht an der Universität Utrecht, NL, im Juni 1998 gehalten 
hat (Publikation in englischer Sprache im Erscheinen) und 
gibt die persönliche Meinung der Autorin wieder. 

2 Für die Privatwirtschaft: Gleichbehandlungsgesetz BG BI. r. 
108/1979 idf BGB!. I Nr. 44/1998; für den Bundesdienst: 
BGB!. Nr. 100/1993 idf BGB!. I Nr. 30/1998; für den 
Dienst in Ländern und Gemeinden existiert in jedem der 
österreichischen Bundesländer gemäß der Bundesstaatlichen 
Kompetenzverteilung eigene Gesetzgebung für den öffentli­
chen Dienst. 

ses, die Festsetzung des Entgelts, die Gewährung 
freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstel­
len, auf Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung auf 
betrieblicher Ebene, den beruflichen Aufstieg, auf 
sonstige Arbeitsbedingungen sowie die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses. Mit der dritte Novelle 1992 
wurde das Verbot sexueller Belästigung am Arbeits­
platz durch den Arbeitgeber oder seinen Vertreter, 
durch einen Kollegen oder einen Dritten in den 
Schutzumfang einbezogen.3 Weiters wurde durch 
diese Novelle ausdrücklich der Begriff der mittelba­
ren Diskriminierung in das Gleichbehandlungsgesetz 
eingeführt. 

Die Instrumente der Rechtsdurchsetzung auf 
dem Gebiet der Gleichbehandlung der Geschlechter 
weisen gegenüber dem sonstigen Arbeitsrecht einige 
spezielle Merkmale auf: Erstens wurde bereits mit der 
Stammfassung des Gleichbehandlungsgesetzes eine 
Gleichbehandlungskommission als Verwaltungsor­
gan im Bundeskanzleramt eingerichtet, und das vor 
oder parallel zu einem arbeitsgerichtlichen Verfahren 
tätig wird. 

Ein anderes Spezifikum des Gleichbehandlungs­
rechts ist die Anwältin für Gleichbehandlungsfragen, 
die gleichfalls im Bundeskanzleramt etabliert ist. Die­
se übt eine Ombudsfunktion aus, die auch das Recht 
auf Antragstellung bei der Gleichbehandlungskom­
mission beinhaltet, nicht jedoch das Klagsrecht beim 
Arbeitsgericht. Innerhalb des Rechtsdurchsetzungs­
systems spielt die Anwältin für Gleichbehandlungs­
fragen eine wichtige Rolle. Bisher wurden die meisten 
Anträge, die von der Gleichbehandlungskommission 
behandelt wurden, von ihr gestellt; sie nimmt in den 
Sitzungen der Kommission teil, hat allerdings nur 
Beratungs-, nicht jedoch Stimmrecht in der Kommis­
sion. Die Gleichbehandlungskommission kann sie 
beauftragen, weitere Untersuchungen in den Betrie­
ben durchzuführen. Da das Gleichbehandlungsge­
setz auch das Verbot geschlechtsspezifischer Stellen­
ausschreibungen beinhaltet, ist die Anwältin für 
Gleichbehandlungsfragen (ebenso wie eine Bewerbe­
rin) berechtigt, ein Verfahren vor der Bezirksverwal­
tungsbehörde gegen private Arbeitsvermittlungsun­
ternehmen zu initiieren. Wenn eine Arbeitsvermitt­
lung einer Rechtsverletzung für schuldig befunden 
wird, sieht das Gleichbehandlungsgesetz eine Verwal-

3 Das GleichbG bezieht sich „geschlechtsneutral" auf Arbeit­
nehmerinnen und Arbeitnehmer, Arbeitgeberinnen und Ar­
beitgeber etc. Die Autorin verwendet die personenbezogenen 
Bezeichnungen jeweils der gesellschaftlichen Realität entspre­
chend in der weiblichen oder männlichen Form. 
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